
Berlin: (hib/HLE/HAU) Die Bundesregierung leistet keine Unterstützung für den Verein

"JusProg", der ein neues Verfahren zur Gewährleistung des Jugendschutzes in Telemedien

anbietet. Der Verein verwende allerdings in seiner Software ein Modul der Bundesprüfstelle

für jugendgefährdende Schriften, das die Filterung von Onlineangeboten, die von der

Bundesprüfstelle indiziert wurden, ermöglicht, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort

(16/13744) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. (16/13342) . 2005

habe die Kommission für Jugendmedienschutz einen Modellversuch für das System von

JusProg zugelassen, "um in einer Kombination aus Filtersoftware mit redaktionell gepflegten

;Black- and Whitelists' ein neues Verfahren zur Gewährleistung des Jugendschutzes zu

erproben", schreibt die Bundesregierung. In einem Prüflabor der Kommission für

Jugendmedienschutz würden verschiedene Systeme auf ihre Fehlerquoten getestet. Bisher

habe keines der getesteten Systeme eine akzeptable Wirksamkeit gehabt. Zu viele zulässige

Inhalte würden blockiert und zu viele ungeeignete Angebote würden durchgelassen, heißt es

in der Antwort. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte wissen wollen, warum die

Filtersoftware von JusProg unter anderem den Zugang zu den Webseiten der Tageszeitung

"taz", des "Chaos Computer Clubs" und der Seite des CDU-Ortsverbandes Neuss sperre und

das Internet-Angebot von Bündnis 90/Die Grünen erst für Nutzer ab 14 Jahren empfohlen

werde.

Herausgeber

Deutscher Bundestag, PuK 2 - Parlamentskorrespondenz

Verantwortlich: Saskia Leuenberger

Redaktion: Dr. Bernard Bode, Götz Hausding, Claudia Heine, Sebastian Hille,

Sandra Ketterer, Michael Klein, Hans-Jürgen Leersch, Johanna Metz, Annette

Sach, Helmut Stoltenberg, Alexander Weinlein

Weitere Informationen

Internetseite der Bundesregierung

Ausdruck aus dem Internet-Angebot des Deutschen Bundestages

www.bundestag.de/presse/hib/2009_08/2009_229/04.html

Stand: 05.08.2009

Online-Filtersysteme zum Jugendschutz mit hohen
Fehlerquoten

Kultur und Medien/Antwort - 05.08.2009

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/137/1613744.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/133/1613342.pdf
http://www.bundesregierung.de/

